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Wirtschaft im Ahrtal:  

Hürden beim Wiederaufbau nach der Flut 

 

Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat im Ahrtal große Schäden an Infrastruktur und Betrieben 

verursacht. Verschiedene Hürden behindern jedoch einen raschen Wiederaufbau von Infrastruktur 

und die Wiedereröffnung von Betrieben. Darum müssen die Maßnahmen von Politik und Verwaltung 

verstetigt, aufeinander abgestimmt und der Wiederaufbau insgesamt beschleunigt werden. Bereits 

im August 2021 hat die IHK Koblenz einen 12-Punkte-Plan als Grundlage für die Diskussion zwischen 

Politik und Wirtschaft vorgelegt. Darauf aufbauend und aus den Erfahrungen nach über einem Jahr 

sind aus Sicht der IHK Koblenz folgende Aspekte für die Wirtschaft vor Ort immer noch besonders 

relevant: 

 

1. Betrieblicher Wiederaufbau  

Themenbereich Problematik IHK-Vorschlag 

Laufzeit der Wieder-

aufbauhilfe 

 

(Verwaltungsvereinba-

rung (VV) zur Aufbauhilfe 

2021 – Anlage 1 BMWi, 

Nr. 8 & Verwaltungsvor-

schrift (VwV) Wiederauf-

bau RLP 2021, Nr. 2.3.5) 

Die Wiederaufbauhilfe können Betriebe ak-

tuell bis Ende Juni 2023 beantragen. Dieser 

Zeitraum ist für viele Unternehmen zu kurz. 

Zwischen betrieblicher und privater Bau-

stelle, Diskussionen mit Versicherung und 

Banken, Management von Mitarbeitenden 

und Kunden und dem Umgang mit der ei-

genen Traumatisierung bleibt nur wenig 

Zeit für die Beantragung der Hilfen. Hinzu 

kommt der Engpass bei der Verfügbarkeit 

von Gutachtern, der das Verfahren noch 

weiter in die Länge zieht. 

 

Der Zeitraum zur Beantra-

gung der Wiederaufbau-

hilfe sollte um ein weite-

res Jahr verlängert wer-

den.  

Berechnung und Höhe 

der Wiederaufbauhilfe 

 

(VV zur Aufbauhilfe 2021 

– Anlage 1 BMWi, Nr. 4 & 

VwV Wiederaufbau RLP 

2021, Nr. 2.4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Wiederaufbauhilfe werden Zu-

schüsse für Sachschäden in Höhe des wirt-

schaftlichen Wertes unmittelbar vor der 

Flut (sog. Zeitwert) gewährt. Damit kann je-

doch in vielen Fällen nur ein Teil der Neu-

anschaffungen finanziert werden, gerade 

wenn es sich um Vermögenswerte handelt, 

die auf eine langfristige Nutzung ausgelegt 

waren (z. B. Küchen in der Gastronomie 

oder Produktionsanlagen in Industriebe-

trieben). 

Es sollten neue Zuschuss-

regelungen für einen teil-

weisen Ausgleich der Dif-

ferenz zwischen dem Zeit-

wert (als Basiswert für die 

Berechnung der Wieder-

aufbauhilfe) und dem tat-

sächlichen Wiederbe-

schaffungswert von be-

trieblich relevanten Ma-

schinen bzw. Anlagen er-

arbeitet werden. 
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Laufzeit des Kurzar-

beitergeldes 
 

(§ 104, Abs. 1 SGB III) 

Unabhängig von den pandemiebedingten 

Sonderregelungen für einen erleichterten 

Zugang sind die Kurzarbeitergeldzahlungen 

für die Unternehmen im Ahrtal nach der ge-

setzlich vorgesehenen Maximallaufzeit von 

12 Monaten ausgelaufen. Als Folge müssen 

viele Betriebe ihre Mitarbeitenden entlas-

sen, da die Wiederaufnahme oder Wieder-

eröffnung des Geschäfts bspw. erst in wei-

teren sechs Monaten möglich ist. Dies be-

deutet zum Zeitpunkt der Eröffnung jedoch, 

dass die Fachkräfte dann fehlen, wenn sie 

gebraucht werden.   

Die Bezugsdauer des Kurz-

arbeitergeldes sollte für 

von der Flut betroffene 

Betriebe angesichts der 

besonderen Umstände 

verlängert werden. 

Finanzierung neuer 

betrieblicher Hoch-

wasserschutzmaßnah-

men 

(VV zur Aufbauhilfe 2021 

– Anlage 1 BMWi, Nr. 3 & 

VwV Wiederaufbau RLP 

2021, Nr. 2.1) 

Die Mittel aus dem Wiederaufbauhilfefond 

sind auf bereits vorhandene Betriebsanla-

gen beschränkt. Viele Unternehmen in un-

mittelbarer Flussnähe benötigen aber erst-

mals zu errichtende oder zusätzliche neue 

Hochwasserschutzmaßnahmen (z. B. mo-

bile Spundwände). 

Es sollten neue Förderpro-

gramme mit Zuschussre-

gelungen und zinsgünsti-

gen öffentlichen Darlehen 

aufgestellt werden, um 

neue betriebliche Hoch-

wasserschutzmaßnahmen 

finanzieren zu können. 

 

2. Wiederaufbau von Infrastruktur und Innenstädten  

Themenbereich Problematik IHK-Vorschlag 

Wiederaufbau der 

Versorgungs- und 

Verkehrsinfrastruktu-

ren & Attraktivität 

der Innenstädte) 

 

(Kommunikation von 

Stadtverwaltungen, des 

LBM oder der DB) 

Die Geschäfte des Einzelhandels so-

wie Industriebetriebe sind auf repa-

rierte Straßen und Brücken sowie ei-

nen funktionierenden Breitbandan-

schluss und intakte Kläranlagen an-

gewiesen, da – anders als in anderen 

Regionen – nicht auf eine funktions-

fähige Infrastruktur zurückgegriffen 

werden kann. Ausbau und Unterhalt 

vollziehen sich jedoch nur langsam. 

Doch gerade mit Blick auf den Handel 

ist es essenziell, wieder für mehr Le-

ben in den Innenstädten zu sorgen. 

Dadurch würden auch Tourismus und 

Gastronomie in der Region gestärkt. 

Um Betrieben Planungssicher-

heit zu geben und Kunden Ori-

entierung über die Erreichbar-

keit von Geschäften zu bieten, 

sollten bereits durchgeführte 

Teilmaßnahmen bekannt gege-

ben sowie die anstehenden 

Baumaßnahmen frühzeitig und 

mit Angabe eines realistischen 

Zeithorizonts kommuniziert 

werden. Darüber hinaus müssen 

– wo möglich – die personellen, 

finanziellen und konzeptionel-

len Kapazitäten der planenden 

Behörden gestärkt werden. 
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Ersatzflächen für In-

dustriebetriebe 

 

(Behördliche Umsetzung 

baulicher Schutzvor-

schriften) 

In der Region werden Ersatzflächen 

für die von der Flut betroffenen In-

dustriebetriebe benötigt, beispiels-

weise im Brohltal, in Kempenich oder 

am Nürburgring. Denn nur wenn die 

betroffenen Betriebe aus dem Ahrtal 

geeignete Standorte im angrenzen-

den Umland finden, kann die Wirt-

schaft als Motor für Prosperität und 

Arbeitsplätze wieder in Gang kom-

men. 

Gerade im Baurecht müssen Ge-

nehmigungsprozesse beschleu-

nigt und Entscheidungen auf 

kommunaler Ebene hinsichtlich 

der Ausweisung hochwassersi-

cherer Gebiete schneller getrof-

fen werden.  

 

Unser Beitrag als IHK Koblenz – weiterhin: 

Die IHK Koblenz berät und unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen individuell – in Hotlines, Webina-

ren und im persönlichen Kontakt vor Ort. 

Mit der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik steht die IHK in engem Austausch. Sie trägt die 

Belange der regionalen Wirtschaft an Entscheidungsträger heran und bringt Politik und Wirtschaft 

mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten zusammen.  

Schließlich ist die IHK in das Antragsverfahren zur Gewährung der Wiederaufbauhilfen eingebunden 

und stellt den geforderten Identitätsnachweis in Form einer Kammerbestätigung aus. 

 

Ansprechpartner: 

Martin Neudecker (Regionalgeschäftsführer) / Anne Glück (Regionalberaterin) 

IHK-Regionalgeschäftsstelle Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Tel.: 02641 99074-0 / E-Mail: aw@koblenz.ihk.de 

 

 

Stand: Oktober 2022 


